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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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248 Zweihundertsechsundsechzigste Satzung über die 
Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt 
Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von 
Beiträgen nach §  8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für 
straßenbauliche Maßnahmen vom 11. Oktober 2018

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 27.09.2018 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) 
vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712/SGV. NRW. 
610) in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. 1994, S. 666/SGV. NRW. 2023) - jeweils in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - und § 8 der Sat-
zung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 
Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnahmen 
vom 28.02.2005 (ABI. Stadt Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450, 
2014, S. 119) diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in der nachstehend aufgeführten Straße durchgeführte 
straßenbauliche Maßnahme werden gemäß § 8 der Satzung 
der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Ab-
satz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnahmen vom 
28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

St.-Ägidius-Straße� (Stadtbezirk 7)
in dem Straßenabschnitt
von 	 Adolph-Kolping-Straße
bis 	 Im Bodesfeld
Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1

Erneuerung der Fahrbahn von Adolph-Kolping-Straße bis 
ca. 20 m südlich der Straße Im Bodesfeld durch Einbau ei-
ner Asphaltdeckschicht auf Asphalttragschicht und Schotter-
tragschicht, Erneuerung der Rinnenführung sowie Umbau von 
Straßenabläufen.

§ 2

Die 186. Satzung über die Festlegungen gemäß § 8 der Sat-
zung der Stadt Köln (vom 28.02.2005) über die Erhebung von 
Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbau-
liche Maßnahmen vom 13.07.2007 (Amtsblatt der Stadt Köln 
2007, S. 329, 2008, S. 195) wird wie folgt geändert:

In § 1 Ziffer 4
Poller Kirchweg� (Stadtbezirk 7)
in dem Straßenabschnitt
von	 Am Schnellert
bis	 Müllergasse

werden im Maßnahmentext („Erneuerung der Fahrbahn durch 
Einbau einer bituminösen Deckschicht auf Asphaltbinder und 
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bituminöser Tragschicht, Erneuerung bzw. Herstellung einer 
Gussasphaltrinnenführung und teilweise Umbau von Stra-
ßenabläufen.“) die Worte „und bituminöser Tragschicht“ ge-
strichen und durch die Worte „,bituminöser Tragschicht und 
Schottertragschicht“ ersetzt.

§ 3

Diese Satzung tritt wie folgt in Kraft:
§ 1 tritt rückwirkend zum 01.03.2014 in Kraft.
§ 2 tritt rückwirkend zum 28.02.2007 in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 d)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet 

	 oder 
	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 11.10.2018	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Henriette Reker

249 Bekanntmachung der Festlegung von ‚Gebieten der 
Sozialen Stadt‘ gem. § 171e Absatz 3 Baugesetzbuch 
(BauGB)

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 27. Septem-
ber 2018 mit dem Beschluss über das „Integrierte Stadtent-
wicklungskonzept (ISEK) Porz Mitte“ (Vorlagen-Nummer: 
1061/2018) unter Ziffer 5 das in beigefügtem Lageplan dar-
gestellte Planungsgebiet Porz-Mitte als ‚Gebiet der Sozialen 
Stadt‘ gemäß § 171e Absatz 3 Baugesetzbuch (BauGB) fest-
gelegt.

!°0 250 500Meter

1:5.000

Abgrenzung der Gebiete der
"Sozialen Stadt"
Sozialraum Porz Mitte

Neufestlegung des Gebiets
der "Sozialen Stadt"
gem. § 171e BauGB



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 24. Oktober 2018	 Nummer 42	 Seite 465

250	 Neubenennungen, Umbenennungen, Einbeziehung und Aufhebung von Straßen in Köln 
Liste der zu veröffentlichenden Beschlüsse

Name Stadtteil Bezirksver- 
tretung/Rat

Beschluss- 
datum

Art der  
Änderung

Lagebeschreibung Namensbedeutung

Schiefersburger 
Weg 
Die Rechtskraft 
tritt, entgegen der 
Veröffentlichung 
vom 25.07.2018, 
mit sofortiger Wir-
kung in Kraft. 

Bilder-
stöckchen

Nippes 30.05.2018/ 
20.09.2018

Umbenennung Für das Teilstück der 
Frankenthaler Straße 
zwischen Schie-
fersburger Weg und 
Ravensburger Straße 

Historischer Park 
Deutz

Deutz Innenstadt 17.09.2018 Neubenennung Für die Grünfläche 
zwischen der Minde-
ner Straße, der Abtei 
Deutz, Urbanstraße 
und Am Deutzer 
Kastell

Die Bezeichnung 
Historischer Park 
Deutz ist ein Projekt-
titel, der im Rahmen 
der Planungen für 
den Rheinboulevard 
durch das Land-
schaftsarchitek-
turbüro Planorama 
entstanden ist.

Sofern nicht zu den aufgeführten Straßen jeweils ausdrücklich eine andere, mit Ablauf des Tages dieser Veröffentlichung be-
ginnende Frist genannt ist, treten die aufgelisteten Neubenennungen, Einbeziehungen und Aufhebungen mit Ablauf des Tages 
dieser Veröffentlichung, die Umbenennungen mit Ablauf eines Jahres nach dieser Veröffentlichung in Kraft.

Pläne, aus denen die Lage der Straßen zu ersehen ist, können beim Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Zimmer 10E05 (Ruf-Nr. 0221/221-23066), montags, dienstags und donnerstags von 08.00 bis 15.00 
Uhr sowie mittwochs und freitags von 08.00 bis 12.00 Uhr eingesehen werden.

Die Oberbürgermeisterin
In Vertretung
Andrea Blome

251 Feststellung des Jahresabschlusses der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum 
Köln für das Geschäftsjahr 2017

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 27.09.2018 
den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Veranstaltungszentrum Köln für das Geschäftsjahr 2017 fest-
gestellt. Er hat sich damit einverstanden erklärt, dass der Jah-
resfehlbetrag 2017 von 4.558.795,23 2 auf das Geschäftsjahr 
2018 vorgetragen wird.

Darauf bezogen hat die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-
Westfalen mit Datum vom 09.10.2018 einen Prüfungsvermerk 
folgenden Inhalts erteilt:

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Eigenbetriebsähnliche Einrich-
tung Veranstaltungszentrum Köln. Zur Durchführung der Jah-
resabschlussprüfung zum 31.12.2017 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft RSM GmbH, Köln, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 19.07.2018 den nachfolgend darge-
stellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Veran-
staltungszentrums Köln der Stadt Köln – eigenbetriebsähnli-
che Einrichtung der Stadt Köln – für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den 
Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 317 HGB 
und 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
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die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landes-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun-
gen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Ohne diese Beurteilung einzuschränken verweisen wir auf die 
Ausführung der Betriebsleitung im Lagebericht, in dem sie 
ausführt, dass angesichts der auch zukünftig zu erwartenden 
Jahresfehlbeträge mit einem kontinuierlichen Eigenkapitalver-
zehr zu rechnen ist, sofern kein Ausgleich der Jahresfehlbeträ-
ge aus Mitteln der Stadt Köln erfolgt. “ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft RSM GmbH ausgewertet und eine Analyse 
anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu fol-
gendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird ge-
mäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahres-
abschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen 
Einrichtungen (JAP DVO) wie folgt ergänzt: 

„Aufgrund seiner Struktur ist der Betrieb dauerhaft auf Zu-
schüsse der Stadt Köln angewiesen.“ 

Herne, den 09.10.2018 
GPA NRW 
Im Auftrag
Gregor Loges

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der eigenbetriebs
ähnlichen Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln für das 
Geschäftsjahr 2017 liegen bei der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln, Heumarkt 14, 50667 
Köln, in Zimmer 303 während der Dienstzeiten zur Einsicht-
nahme aus.

gez. Höller
Betriebsleiter

252 Öffentliche Zustellungen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Gerhard Boddenberg

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Zahlungsaufforderung, 17.10.2018, 
22.0116888.0049.9.21323803

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 217, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Gerhard Boddenberg HS: Oleftal 47 a, 53937 Schleiden 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 17.10.2018 
Im Auftrag
gez. Schubert

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Sheyhun Yusufov

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 16.10.18, 22.0896384.0012.3.21325907

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 221, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Sheyhun Yusufov HS: Hohlgasse 7, 50739 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 16.10.2018 
Im Auftrag
gez. Peters
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Adegoke Thomas Odukoya

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 16.10.2018, 22.0563869.0026.5.21328802

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 221, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Adegoke Thomas Odukoya HS: Reeser Str. 12, 50735 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 16.10.2018 
Im Auftrag
gez. Wittig-Telscher

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Alexandr Casap

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Gewerbesteuer – und Zinsen 2015 u. Ge-
werbesteuermessbescheid 2015 vom 11.10.2018, 212/11 – 
206.238.500.006

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Gewerbe-
steuer, Zimmer 634a, Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4, 
50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Casap, Alexandr, Egerstr. 9, 51145 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 19.10.2018
Im Auftrag
gez. Rademacher

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Kaspar Manuel Gawain Drathen

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Aussetzungszinsen zu Gewerbesteuerforderun-
gen 2008 – 2012, vom 22.10.2018 , 212/11 – 206.251.492.107

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Gewerbe-
steuer, Zimmer 231 Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4, 
50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Drathen, Kaspar Manuel Gawain , 3rd(l“) Parodos Danais 7, 
60100 Katerini, Griechenland

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 19.10.2018
Im Auftrag
gez. Rademacher

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Samir AIT MEZIANE 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Abschiebungsandrohung vom 18.10.2018, 333/101 Wi

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56–66, 51105 
Köln, Zimmer 0 C 26
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Herr Samir AIT Meziane geb.: 08.10.1972 in Algier, algerischer 
Staatsangehöriger
Ohne festen Wohnsitz

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  
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Köln, den 18.10.2018
Im Auftrag
gez. Wirth

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß § 
10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Chretien Kamdom Ngayoumnou

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom: 18.10.2018, Aktenzeichen: 1 520 1 06 06 4309 
3, -4310 7 und -4311 5, Mitteilung über die Beantragung von 
Unterhaltsvorschussleistungen

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Kalker Hauptstr. 247-273, 
51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Kamdom Ngayoumnou, Chretien, Bonner Str. 82, 51145 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 18.10.2018
Im Auftrag 
gez. Berthold

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß § 
10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herrn Kabaka-Henri Lukaya

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom: 06.09.2018 – Mitteilung über die Beantragung 
von UVG, Aktenzeichen: 502/94 – 1 520 1 27 27 3914 7

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Kalker Hauptstr. 247–273, 
51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Lukaya, Kabaka-Henri, unbekannt

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 15.10.2018
Im Auftrag 
gez. Bungarz

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Mana Asgari

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung zur Einstellung und Rückforderung von Leistun-
gen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vom 15.10.2018, 
502/94 520/03-1907

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 155, Kalker Haupt-
str. 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Mana Asgari, Charlottenstr. 32, 51149 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.10.2018
Im Auftrag
gez. Schauf

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Turgay Gürel

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über die Beantragung von Leistungen nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz, 16.10.2018, 502/94 1 520 1 02 02 
3406 9 und 1 520 1 02 02 3407 7

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 155, Kalker Haupt-
str. 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.
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Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Turgay Gürel, Kevelaerer Str. 2, 50733 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 16.10.2018
Im Auftrag
gez. Schauf

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau  Zaharieva, Iva *13.09.1990

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Erinnerung an die Mitwirkung bei der Feststellung des sozial-
hilferechtlichen Bedarfs vom 16.10.2018, 1.503.1.5252.1717.4

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Krankenhilfe und Vertriebenenangelegenheiten (503-
41), Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Zaharieva, Iva, o.f.W.

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 16.10.2018
Im Auftrag  
gez. Avci

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß § 
10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Herr Alex Schmidt

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom: 08.10.2018 – Anforderung fehlender Unterla-
gen, Aktenzeichen: 560/24 – 315 000 77588

Behörde für die zugestellt wird:
Amt für Wohnungswesen, Wohngeldstelle, Aachener Str. 220, 
50931 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Alex Schmidt, Ostheimer Str. 25, 51103 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 18.10.2018
Im Auftrag 
gez. Gerhard

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Yilmaz, Serhat

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rücknahmebescheid, 30.08.2018, 560/24 31500096334

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Wohnungswe-
sen, Wohngeldstelle, Aachener Str. 220, 50931 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Serhat Yilmaz, Urbacher Weg 1, 51149 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, des-
sen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 05.10.2018
Im Auftrag  
gez. Gerhard
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

29.10.2018
(Montag)

Integrationsrat
Historisches Rathaus,  
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
15.00 Uhr

031.10.2018
(Mittwoch)

Kunstbeirat
Historisches Rathaus, Konrad-Adenauer-
Saal (Raum-Nr. 1.18) 
17.00 Uhr–19.00 Uhr

30.10.2018
(Dienstag)

Ausschuss für Anregungen  
und Beschwerden
Rathaus Spanischer Bau,  
Theodor-Heuss-Saal (Raum-Nr. A 119)
17.00 Uhr

Gesundheitsausschuss
Rathaus Spanischer Bau,  
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
17.00 Uhr

Liegenschaftsausschuss
Historisches Rathaus,  
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
17.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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